TEC-IT Datenverarbeitung GmbH
Standard-Lizenzvereinbarung gultig ab 10. November 2006

1. Vertragsumfang und Definitionen

Die vorliegenden Lizenzbedingungen regeln die Rechte und Pflichten zwischen Ihnen (nachfolgend Lizenznehmer genannt) und TEC-IT
Datenverarbeitung GmbH, Wagnerstrasse 6, A-4400 Steyr/AUSTRIA (nachfolgend TEC-IT genannt) fur den Download oder die
Verwendung von Software, die durch TEC-IT bereitgestellt wird.

Der Begriff Software bezieht sich auf alle Computerprogramme in bindrer Form oder in Form von Quellcode, alle sonstigen
maschinenlesbaren Materialien, (einschlie3lich, jedoch nicht beschréankt auf Bibliotheken, Quelldateien, Headerdateien und andere
Datendateien), alle etwaig von TEC-IT zur Verfligung gestellten Aktualisierungen oder Fehlerbehebungen sowie séamtliche
Benutzerhandbiicher, Programmieranleitungen und sonstige Dokumentationen, die dem Lizenznehmer von TEC-IT bereitgestellt werden.

Der Begriff Unternehmen bezeichnet jede rechtliche Einheit einschlieRlich der Tochtergesellschaften, von denen diese rechtliche Einheit
mehr als 50 Prozent der Anteile besitzt. Der Begriff Standort bezeichnet eine Niederlassung eines Unternehmens an genau einer
postalischen Adresse, welches als eigenstandige rechtliche Einheit verwaltet wird.

Die Software besteht aus Eigenprodukten von TEC-IT oder ihrer Zulieferer. Jegliche Rechte an der Software verbleiben ungeschmélert bei
den bisher Berechtigten, der Lizenznehmer erwirbt aul3er den unten beschriebenen Nutzungsrechten keinerlei dartiber hinausgehende
Rechte an der Software.

Diesen Lizenzbedingungen unterwirft sich der Lizenznehmer mit dem Download (oder sonstigem Bezug) der Software oder von Teilen
davon, spatestens mit der Aufnahme von deren Nutzung.

2. Demolizenz

Mit dem Download (oder sonstigem Bezug) einer von TEC-IT angebotenen Software wird dem Lizenznehmer ein nicht ausschlieBliches,
nicht Ubertragbares und nach Ablauf von 90 Tagen automatisch erldschendes sowie in dieser Zeit unentgeltliches Nutzungsrecht fiir
Testzwecke an dieser Software eingeraumt. Dieses unentgeltliche 90-tagige Nutzungsrecht wird mit dem Begriff Demolizenz bezeichnet.

Jeder Inhaber einer Demolizenz ist verpflichtet, entweder innerhalb von 90 Tagen ab Bezug der Software bei TEC-IT eine der nachstehend
angefuhrten Volllizenzen zu erwerben oder die Nutzung der Software einzustellen. Eine produktive oder kommerzielle Nutzung einer
Demolizenz ist strikt untersagt.

3. Volllizenz

Auf Antrag wird durch die kostenpflichtige Zuteilung eines Softwareschlissels oder durch eine schriftliche Bestétigung (beispielsweise
Lizenzvertrag oder Rechnung) durch TEC-IT eine der nachstehend erwéhnten Volllizenzen an den Lizenznehmer erteilt. Damit erwirbt der
Lizenznehmer ein der erworbenen Lizenz entsprechendes, nicht ausschlieBliches, nicht tUbertragbares und unbefristetes Nutzungsrecht an
der Software.

Je nach Software kdnnen folgende Lizenzarten vom Lizenznehmer erworben werden:

=  Einzellizenz (oder auch Workstation-Lizenz)
zur Nutzung der Software auf genau einem Rechner begrenzt auf einen gleichzeitigen Benutzer, dabei wird die Nutzung Uber ein
Netzwerk (LAN/WAN) fiir mehrere Benutzer einschlieBlich http-basierende Anwendungen explizit ausgeschlossen. Fir die Ausstellung
dieser Lizenz wird die sogenannte System-ID benétigt. Andert sich die System-ID (z.B. durch Tausch des Rechners), stellt TEC-IT
kostenlos einen neuen Lizenzschlissel zur Verfugung.

=  Arbeitsgruppen-Lizenz (oder auch Workgroup-Lizenz)
zur Nutzung der Software innerhalb eines Standortes, jedoch begrenzt auf maximal 10 gleichzeitige Installationen oder 10 gleichzeitige
Benutzer,

=  Office-Lizenz
zur Nutzung der Software innerhalb eines Standortes, jedoch begrenzt auf maximal 100 gleichzeitige Installationen oder 100
gleichzeitige Benutzer,

=  Standortlizenz (oder auch Site-Lizenz)
zur Nutzung der Software innerhalb eines Standortes, jedoch begrenzt auf maximal 250 gleichzeitige Installationen oder 250
gleichzeitige Benutzer,

=  Enterprise-Lizenz (oder auch World-Lizenz)
zur Nutzung der Software innerhalb mehrerer Standorte eines Unternehmens ohne Einschrankung der Installationsanzahl oder der
Benutzeranzahl,

=  Entwicklerlizenz (oder auch Unlimited-Lizenz)
zur Weitergabe der Software im Rahmen eigener Softwareanwendungen des Lizenznehmers an Dritte, bis maximal zehntausend
(10000) Installationen bzw. zehntausend (10000) Benutzern), wobei pro Entwickler welcher mit der Software arbeitet eine
Entwicklerlizenz bendtigt wird.

=  Web-Lizenz
zur Nutzung der Software auf genau einem Server fir Web-, Internet- oder Intranetanwendungen einschlieBlich http-basierende
Anwendungen, wobei die Anzahl der Benutzer auf maximal zehntausend (10000) beschréankt ist. Fiir jede Web-Server Instanz wird
eine Web-Lizenz bendtigt.
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=  Serverlizenz
zur Nutzung der Software auf maximal der genannten Anzahl Server.

=  Appliance-Lizenz
zur Nutzung der Software auf genau einer Appliance (ISD300 mit TBarCode/Embedded)

4. Lizenzschlissel und Verteilung

Ein Lizenzschlussel wird personalisiert individuell dem Lizenznehmer Ubergeben und ist von diesem vertraulich zu behandeln. Jede
Weitergabe eines Lizenzschlissels an Dritte ist grundsétzlich untersagt. Als Ausnahme ist eine Weitergabe des Lizenzschlussels als Teil
eines die Software enthaltenden Programms des Lizenznehmers zwecks automatischer Lizenzierung nach den Bestimmungen der
jeweiligen Volllizenz gestattet. In diesem Fall hat der Lizenznehmer fir eine maximale Vertraulichkeit des Lizenzschlissels Sorge zu tragen
(etwa durch geeigneten Schutz des Quellcodes).

Jede Nutzung eines anderen, nicht direkt von TEC-IT oder einem autorisierten Vertriebspartner derselben ausgestellten Lizenzschlussels
im Zusammenhang mit der Software ist strikt untersagt.

Der Lizenznehmer ist Uber dem Lizenzumfang entsprechenden Zweck hinaus nicht berechtigt, die Software oder Teile der Software Dritten
in irgendeiner Weise zugéanglich zu machen, deren Nutzung durch Dritte zuzulassen oder unter welchem Titel immer weiterzugeben. Dies
umfasst neben allen Teilen der Software auch Ergdnzungen oder Verbesserungen daran sowie Zuséatze aller Art, die dem Lizenznehmer
von TEC-IT jetzt oder in Zukunft Gberlassen werden. Nimmt der Lizenznehmer an der Software selbst Erganzungen oder Verbesserungen
vor, so hat er diese TEC-IT zu deren unentgeltlicher und unlimitierter Nutzung offen zu legen.

5. Einschrénkungen

Dem Lizenznehmer ist die Verwendung der Software nur fiir legale Zwecke und entsprechend der jeweils giiltigen nationalen oder
internationalen Bestimmungen gestattet.

Auf jeden Fall ist es untersagt, die Software zur Herstellung von Softwareanwendungen oder Softwarekomponenten (etwa DLL's, OCX,
VBX, .NET Klassen, Bibliotheken, Beans, EXE's...) zu verwenden, deren wesentliche Aufgabe mit jener der Software ganz oder teilweise
vergleichbar ist (auch Wrapping oder Re-Wrapping genannt).

Bei Verwendung der Software als Teil einer anderen Softwareanwendung darf die Funktionalitat des API (Programmier-Schnittstelle) nicht
nach auf3en zur Verfiigung gestellt werden und die Software nicht getrennt von dieser umgebenden Softwareanwendung nutzbar sein.

In keinem Fall ist eine Veranderung der Software in irgendeiner Art und Weise, etwa durch Modifizierung ihrer Dateien (patching), erlaubt.
Das Durchfiihren von Reverse-Engineering, Disassemblierung oder Dekompilierung der Software ist nicht gestattet.

6. Anspruche Dritter

TEC-IT wird den Lizenznehmer in Hinblick auf alle Anspriiche Dritter wegen behaupteter Verletzung von diesen zustehenden
Urheberrechten durch die Software schad- und klaglos halten. Der Lizenznehmer ist jedoch verpflichtet, TEC-IT von jeder
Anspruchserhebung durch Dritte ihm gegentuiber umgehend schriftlich unter Offenlegung jeder niitzlichen Information hiezu Nachricht zu
geben. Die Abwehr solcher Anspriiche steht allein im Ermessen TEC-IT's.

7. Beschrankte Gewahrleistung

TEC-IT gewahrleistet, dass der Datentrager, auf dem die Software ggf. bereitgestellt wird, fir einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab
Kaufdatum, das durch eine Kopie der Quittung nachzuweisen ist, bei normalem Gebrauch keine Materialfehler oder Herstellungsméangel
aufweist. Mit Ausnahme des Vorangegangenen wird die Software ,WIE BESEHEN - ohne Gewahrleistung” zur Verfligung gestellt. Das
ausschlieBliche Rechtsmittel des Lizenznehmers und die einzige Verpflichtung von TEC-IT im Rahmen dieser beschrankten Gewahrleistung
bestehen darin, dass TEC-IT nach eigenem Ermessen die Software-Datentrager ersetzen oder die fiir die Software bezahlte Gebiihr
zuriickerstatten wird. Jegliche stillschweigenden Gewahrleistungen beziglich der Software sind auf 90 Tage beschrankt. Einige Staaten
bzw. Lander gestatten in Bezug auf die Dauer von stillschweigenden Gewahrleistungen keine Beschrankungen; aus diesem Grund treffen
die oben dargelegten Bestimmungen u. U. auf den Lizenznehmer nicht zu. Diese beschrankte Gewahrleistung verleiht dem Lizenznehmer
bestimmte Rechte. Dariiber hinaus stehen ihm mdglicherweise andere Rechte zu, welche je nach Staat bzw. Land unterschiedlich sein
kénnen.

TEC-IT steht es jederzeit und ohne Ankindigung frei, angebotene Versionen der Software durch andere zu ersetzen, neue Software
anzubieten oder das Angebot bestehender Software einzustellen. TEC-IT wird dabei in der Regel die Kompatibilitat nachfolgender
Softwareversionen und die weiter bestehende Gultigkeit von Lizenzschlusseln tUber Versionsgrenzen hinweg ermdglichen, es besteht aber
kein Anspruch darauf und es kdnnen keinerlei Anspriiche gegen TEC-IT aus einer nicht, nicht mehr oder nicht vollstandig bestehenden
Kompatibilitat abgeleitet werden.

8. Gewahrleistungsausschluss

Wenn nicht anders in diesem Vertrag angegeben, werden alle ausdriicklichen oder stillschweigenden Bedingungen, Zusicherungen,
Gewahrleistungen und Garantien einschlieBlich jeglicher Gewahrleistung der Eignung fur den gewdhnlichen Gebrauch, der Eignung fir
einen bestimmten Zweck und der Gewadhrleistung fir Rechtsméngel ausgeschlossen, aufler wenn ein derartiger
Gewahrleistungsausschluss rechtlich als ungultig angesehen wird.
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9. Haftungsbegrenzung

Soweit rechtlich nicht unzuléssig, schlieBen TEC-IT bzw. seine Vertragspartner jegliche Haftung fir Einkommens-, Gewinn- oder
Datenverluste oder fiir Sonder-, indirekte, Folge- oder Nebenschaden und Strafschadensersatzanspriiche véllig aus, unabhéngig von der
Ursache und der Haftungstheorie, die sich aus der Verwendung oder im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Unvermdgen der
Verwendung der Software ergeben, selbst wenn TEC-IT von einer Mdglichkeit dieser Schaden unterrichtet wurde oder auf die Mdglichkeit
dieser Schaden hingewiesen hat. In keinem Fall tberschreitet die Haftung von TEC-IT dem Lizenznehmer gegeniber, ob durch Vertrag
oder eine unerlaubte Handlung (einschlie3lich Fahrlassigkeit) oder auf sonstige Weise, den Betrag, den der Lizenznehmer fiir die Nutzung
der Software bzw. der Lizenzschlissel an TEC-IT bezahlt hat. Die vorangegangenen Beschrankungen gelten auch, wenn die oben
genannte Gewahrleistungsregelung ihren wesentlichen Zweck verfehlt. In einigen Staaten oder Landern ist der Ausschluss von Neben- oder
Folgeschaden nicht gestattet. aus diesem Grund treffen einige der oben dargelegten Bestimmungen auf den Lizenznehmer u. U. nicht zu.

10. Rechtswahl, Gerichtsstand

Die Rechtsbeziehung zwischen TEC-IT und jedem Lizenznehmer unterliegt ausschlieRlich ésterreichischem Recht, Anspriiche jeder Art, die
sich auf andere Rechtsgrundlagen stutzen, werden ausgeschlossen. Fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unterwerfen sich alle
Beteiligten der Gerichtsbarkeit des sachlich fiir Steyr zustéandigen Gerichtes der Republik Osterreich. Anspriiche gegen TEC-IT kénnen
ausschlieBlich vor diesem Gericht geltend gemacht werden.

11. Schlussbestimmungen

Im Falle von Auslegungsdifferenzen zwischen der Fassung dieser Bedingungen in verschiedenen Sprachen ist die deutsche Fassung
ausschlaggebend und verbindlich.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen, aus welchen Griinden immer, nichtig oder unwirksam sein oder werden, so sollen die
Uibrigen Bedingungen dennoch aufrecht bleiben, soweit der wirtschaftliche Zweck noch erreichbar ist und es gilt als vereinbart, dass die
unwirksamen Bedingungen nach Treu und Glauben durch im wirtschaftlichen Ergebnis mdglichst &hnliche, giltige Bedingungen zu ersetzen
sind.

Sollte einer der Beteiligten ein Recht, das ihm diese Bedingungen einrdumen, nicht oder nicht unverzuglich wahrnehmen, so stellt dies
keinerlei Verzicht auf die Geltendmachung desselben oder anderer Rechte zu einem spéateren Zeitpunkt dar und bertihrt die Regelungen
dieser Bedingungen nicht.

Die letztgiltige Version dieser Lizenzvereinbarung ist unter http://www.tec-it.com erhaltlich und stellt in Bezug auf seinen
Vertragsgegenstand den gesamten Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und TEC-IT dar. Er hebt alle vorherigen oder gleichzeitigen
mindlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschlage, Zusicherungen und Gewabhrleistungen auf und ist bei widerspriichlichen oder
zusatzlichen Bestimmungen in Preisangaben, Bestellungen, Bestatigungen oder sonstigen Kommunikationen zwischen den Parteien in
Bezug auf den Vertragsgegenstand wéhrend des Vertragszeitraums ausschlaggebend. Eine Anderung dieses Vertrags ist nicht bindend, es
sein denn, sie erfolgt schriftlich und wird von einem Beauftragten beider Parteien unterzeichnet.

© 1998-2009
TEC-IT Datenverarbeitung GmbH
Wagnerstrasse 6

A-4400 Austria

t.: +43 (0)7252 72720

f.: +43 (0)7252 72720 77
http://www.tec-it.com

TEC-IT Datenverarbeitung GmbH, A-4400 Steyr, Wagnerstrasse 6 3/3
WWW.TEC-IT.COM office@tec-it.com T ++43 (0)7252 72720
! www.tec-it.com F ++43 (0)7252 72720 77



http://www.tec-it.com/
http://www.tec-it.com/

	Vertragsumfang und Definitionen
	Demolizenz
	Volllizenz
	Lizenzschlüssel und Verteilung
	Einschränkungen
	Ansprüche Dritter
	Beschränkte Gewährleistung
	Gewährleistungsausschluss
	Haftungsbegrenzung
	Rechtswahl, Gerichtsstand
	Schlussbestimmungen

